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Checkliste zur Beurteilung der Bonität von Banken

Zweck:

Anregungen und Leitlinie für die periodische Überprüfung der Bonität von Banken.

Hinweise:

a) Die Auswahl der im konkreten Fall wichtigen Fragen muss den lokalen Gegebenheiten

angepasst werden.

b) Als Mindestanforderung sind die Fragen 2.1 – 2.18 im Kapitel 2 und 3.1 – 3.11 aus Kapitel 3 zu

beantworten.

c) Den Warnsignalen unter Punkt 4 der Weisung 5C muss in jedem Fall die volle

Aufmerksamkeit geschenkt und die Ursachen sofort abgeklärt, ggf die erforderlichen

Massnahmen gemäss den Grundsätzen in der Weisung 5C getroffen werden.

1. Allgemeine Fragen zum wirtschaftlichen Umfeld:

1.1 Wie hoch ist die Inflationsrate, Staatsverschuldung und Handelsbilanzdefizite?

1.2 Ist die Zentralbank unabhängig? Gibt es politische Bedingungen?

1.3 Welche Währungen sind im Land relevant?

1.4 Bestehen Restriktionen für Devisentransfers und Konti? Bestehen politische Risiken?

1.5 Wie ist der Zahlungsverkehr im Land geregelt? Sind Checks gebräuchlich?

1.6 Gab es in den letzten 5 Jahren Abwertungen der Lokalwährung? Wann ja, in welchem

Ausmass und gegenüber welcher Referenz?

1.7 Gab es in den letzten 3 Jahren Bankzusammenbrüche? Wenn ja, aus welchem Grund?

Welche Massnahmen wurden getroffen?

2. Fragen zur Auswahl der Bank (maximal 3 – 4 Banken in Analyse

aufnehmen)

2.1 Sollen Guthaben in Landeswährungen oder besser in Drittwährungen gehalten werden?

2.2 Sollen aus Sicherheitsgründen grössere Guthaben auf verzinslichen Konten bei einer Bank

im Ausland gehalten werden?

2.3 Mit welchen Banken möchten wir zusammenarbeiten?

2.4 Sind internationale Banken auf Platz? Welche?

2.5 Wem gehören sie bzw. wer sind die Aktionäre? Staat, Privat, welche Gruppe?

2.6 Wer haftet für die Bank (Privatpersonen, Aktionäre)?

2.7 Welches sind die Hauptgeschäfte der Bank?

2.8 Wie krisengefährdet sind diese Geschäfte?

2.9 Wer sind die Manager?

2.10 Sind Bankbilanzen und Erfolgsrechnungen erhältlich? Wenn ja, sind sie verlässlich und wer

könnte sie vor Ort analysieren?

2.11 Wird die Bank durch eine der grossen Revisionsfirmen wie Arthur Andersen, KPMG,

PriceWaterhouseCoopers, Deloitte & Touch, Ernst & Young oder deren lokale Partner-

firmen geprüft?
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2.12 Mit welchen Banken arbeiten Botschaften, Entwicklungsagenturen oder internationale

Firmen?

2.13 Warum arbeiten sie mit der entsprechenden Bank?

2.14 Wie ist der Geldtransfer nach Meinung der Banken am besten zu organisieren?

2.15 Gibt es Referenzen? Wenn ja, wie lauten sie?

2.16 Welches sind die Korrespondenzbanken in der Schweiz / Westeuropa / USA?

2.17 Welche Beträge transferieren wir (durchschnittlich pro Monat, voraussichtlicher

durchschnittlicher Kontostand)?

2.18 Wie ist das Image der Bank beim Publikum resp. der Geschäftswelt? Wie präsentiert sich

die Bank?

2.19 Wie berichtet die Presse über die Bank?

2.20 Welchen Ruf haben die verantwortlichen Personen?

2.21 Bestehen Kredit-Ratings, z.B. bei S&P, Moodys etc.? Aussage?

3. Anforderungen des Kobüs/Verbindungsbüros/SKH-Projektes

3.1 Bietet die Bank diejenigen Dienstleistungen, die das Kobü benötigt?

3.2 Hat die Bank ein für die DEZA geeignetes Filialnetz?

3.3 Wie ist die Betreuung und Flexibilität?

3.4 Benötigt das Kobü Checks? In welcher Währung? Anzahl? Erfüllt die Bank diese

Anforderung?

3.5 Sind für das Kobü Zahlungen zu Lasten eines Transferkontos in einem Industrieland

erwünscht? Wenn ja: welche? Anzahl?

3.6 Zeigt sich die Bank an uns als Kunden interessiert und wie ist die Einstellung gegenüber

ausländischen Kunden?

3.7 Wie ist die Verzinsung von Guthaben in Lokalwährung und Devisen geregelt?

3.8 Welches sind die Spesenansätze pro Check, pro Belastung bzw. Gutschrift?

3.9 Welche kurzfristigen Anlagemöglichkeiten empfiehlt die Bank (keine spekulativen Anlagen,

Sicherheit kommt in jedem Fall vor Ertrag)?

3.10 Entsprechen die Umrechnungskurse den Marktpreisen?

3.11 In welcher Zeit garantiert die Bank die Zurverfügungstellung der benötigten Gelder ab

Zeitpunkt der Gutschrift bei ihrer Korrespondenzbank?

3.12 Innert wie viel Tagen sind Bankauszüge nach Monatsende verfügbar?

3.13 Wie ist Qualität und Aktualität der Bankauszüge? Bestehen Korrekturbuchungen?
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